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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.02.2005

Norm

ABGB §176 C

Rechtssatz

Die Rechtsprechung, dass der Anspruch eines minderjährigen Kindes gegen einen Elternteil auf Herausgabe eines

Vermögenswerts ausnahmsweise im Außerstreitverfahren geltend zu machen sei, wenn die Zurückbehaltung des

Vermögenswertes auf einen Missbrauch des Rechts zur Verwaltung des Kindesvermögens im Rahmen der

Obsorgebefugnis beruht, ist auf Ansprüche (hier: Unterlassung, sich an ein Fernsehteam zu wenden), die nicht auf

einer Verletzung der Obsorge beruhen, von vornherein nicht anzuwenden.
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